
Gemeinde Aumühle

Beschlussauszug
aus der

1. Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Aumühle 
vom 21.01.2016

TOP 16 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Bauvoranfrage Errichtung von drei Wohngebäuden
Sachsenwaldstraße 8

Beschluss:

Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle beschließt gemäß § 15 BauGB  die Bauvoranfrage 
für die Errichtung von 3 Wohngebäuden auf dem Grundstück „Sachsenwaldstraße 8“ für einen 
Zeitraum von 12 Monaten zurück zu stellen.

Abstimmungsergebnis: Stimmberechtigt: 7

Ja-Stimme(n): 7

Nein-Stimme(n): 0

Enthaltung(en): 0


